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Erinnerungen aus der Zeit des Übergangs.

Familienpapieren zusammengestellt von W.
F. von Mülinen. Bern, Verlag von
Schmid & Francke. Preis Fr. 1. 60.

(Einges.) Das Jahr 1798 ist ein Jahr ernster
Erinnerung für jeden Schweizer. In dem

vorliegenden eigenartig ausgestatteten Werklein
veröffentlicht der bernische Geschichtsprofessor Fr.

v. Mülinen drei hochinteressante zeitgenössische
Aktenstücke: Aufzeichnungen seiner Ahnen, des

Schultheissen Albrecht von Mülinen (1732
bis 1807), der als Geissei nach Hüningen
geschleppt wurde, des Schultheissen N i k 1 a u s

Friedrich von Mülinen (1760—1833),
nachherigen Stifters der Schweiz, geschichtforschenden

Gesellschaft, der in den Wirren dieser
trüben Zeit, die sich von den Schrecknissen der
französischen Revolution nur wenig unterschieden,
durch Tapferkeit und Gradsinn eine wahrhaft
erhebende Erscheinung bildet, und endlich der

Frau Margaretha von Graffenried
(1772—1808), die mit ihrer Mutter und ihren
Kindern über den Brünig flüchten musste.

Kein Schweizer wird das Büchlein ohne tiefe

Ergriffenheit und ohne den festen Vorsatz aus

der Hand legen, seine ganze Kraft einzusetzen,
dass solche Zeiten der Zerrissenheit und Schwäche

nicht wiederkehren.
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— Programme für das Entfernungsschätzen in den

Schulen und Kursen der Infanterie.

Rekrutenschulen.
Cadresvorkurs.

1. Belehrung der Cadres über den Ausbildungsgang
im Entfernungsschätzen in der Rekrutenschule, sowie

über die Prüfung der Schätzer im Wiederholungskurse.
Für Unteroffiziere: Schätzen von Entfernungen bis

1000 m.
Für Offiziere: Schätzen und Ermitteln von Distanzen

bis 1500 resp. 2000 m.

II. Rekruten,
a. Ausbildungsziel.

2. Für alle Rekruten Sicherheit im Schätzen bis

600 m; richtige Wahl von Visier- und Haltepunkt gegen
feldmässige Ziele bezw. Geländegegenstände.

Für die ausgewählten Schätzer besondere Ausbildung
im sichern Schätzen bis 1500 m.

b. Wertung und Aufzeichnung der Ergebnisse.
3. Distanzen und Schätzungen sind auf 50 m.

abzurunden.

Eintragung der Schätzungen in Tabellen nach

(bisherigem) Formular.
Wertung der Schätzungsfehler mit 1 Punkt für

je 50 m.

Einteilung der Entfernungen in 3 Zonen, nämlich:

I 300 — 600 m

II 600 — 1000 m

III 1000 — 1500 m

4. Zusammenzählen der Fehlerpuukte zonenweise und

Multiplikation der Summe mit den der Zone

entsprechenden Faktoren: I: 6, II: 3, III: 2.

Kurzsehätzungen sind vor der Punktzahl durch —
Weitschätzungen mit -f- zu bezeichnen; beträgt die Zahl
der Kurzschätzungen mehr als die der Weitschätzungen,
so wird die durch Addition erhaltene Punktzahl
unterstrichen und ebenso die durch Multiplikation mit den
Zonenfaktoren ermittelte Bestimmungszahl.

Demnach werden notiert:
Richtige Schätzung : 0,

50 m zu kurz — 1, zu weit -f- 1

100 „ „ ii A n „ + 2
150 „ „ n «, n „ +3
200 „ „ n ~~~ % » + 4

und so weiter.
5. Die Schätzuugszahlen werden

addiert u. mnltipl.:
I.Zonez.B. 0,—1.+2,— 3, — 2,+ 1 =_9 mal6 54

oder—3,-1,+2,+ 3,-)-l 0=10 „ 6 60

II.Zonez.B—2,-f-l,—1, —2, 0, 0 _6 „ 3 18

oder+l.-fl,—2, —3, 0, 0 7 „ 3 21

III.Zonez.B.—2,—4, 0, — 2, — 4, + 3 15 „ 2 30
oder +2—3,—2, 0, + 4 0 11,2 22

Von zwei gleichen ßestimmungszahlen soll die
unterstrichene den Vorrang haben.

c. Ausbildungsgang.
6. aa. In den ersten zwei Ausbildungswochen:
Vorübungen in der Gruppe unter Leitung der

Zugführer. Tägliches Einprägen der Entfernungen von
300 und 600 m bei wechselnder Beleuchtung und
Gelände, sowie Höhenunterschied. Beobacl.ten gegen Gruppen
mit Frontausdehnung eines ausgebrochenen Zuges (50 m)
in verschiedenen Stellungen und Bewegungen. Hernach
Einschalten von Zwischenentfernungen (Vielfache von
50 m), Anschlag mit der Schätzung entsprechendem
Visier- nnd Haltepunkt (100 — 600 m).

7. Bei diesen Übungen werden nur die Leute mit
0 oder 1 notiert, welche richtig, oder um 50 m zu
kurz geschätzt haben.

Nach jeder Schätzung Mitteilung der wirklichen
Entfernung; die Gruppe schlägt mit richtigem Visier an:

8. Hiefar sind etwa 6 Stunden zu verwenden und
sind diese Übungen zweckmässig mit der Ausbildung
des einzelnen Mannes und der Gruppe im Gelände zu
verbinden.

9. bb. In der dritten Ausbildungswoche:
Hauptübungen: 12 Schätzungen unter unmittelbarer

Leitung der Zugführer 200 bis 700 m auf mindestens 3

Tage verteilt; jedesmal in anderem Gelände, nie mehr
als zwei Schätzungen auf demselben Platze. Die
wirklichen Entfernungen werden erst nach der letzten
Tagesschätzung mitgeteilt.

10. Zeit: etwa 4 Stunden in Verbindung mit Sicherungsdienst

und Zugschule.
11. cc. In jeder Schulkompagnie werden die 12°/o der

besten Schätzer (kleinste Bestimmungszahlen) ausgewählt.
Diese Leute erhalten während der nächsten l1/» Wochen

Spezialausbildung durch einen hiefür bezeichneten

Instruktionsoffizier, mindestens alle 2 Tage je 3 Stunden,

in wechselndem Gelände, wozu sie in jeder Kompagnie
eine Abteilung bilden.

12. Die Übungen bestehen in:
Vergleichsweisem Einprägen der Entfernungen von

300, 600, 900 m; Schätzen der Zwischendistanzen zwischen

600 und 1000 m; Melde- und Patrouillendienst.
Vornahme von 15 Schätzungen auf 3 Tage verteilt

auf Entfernungen von 300 bis 1000 m gegen übende

Truppen oder Geländegegenstände.
13. dd. Die bessere Hälfte der unter cc ausgebildeten

Schätzer (ohne Rücksicht auf Kompagniezugehörigkeit)
wird zu weiterer Fortbildung als befähigt bezeichnet;
die andern treten wieder zu ihrer Einheit zurück.


	

